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Basel III – Keine Stadt im Dreiländereck

Basel III – eine Stadt und ihre Zu-
satzbezeichnung, die immer öf-
ters in aller Munde sind und für 

ein Aufhorchen sorgen. Es hört sich an 
wie eine Erfolgsgeschichte, von der mitt-
lerweile der dritte Teil geschrieben wurde. 
So ist es aber gerade nicht! Vielmehr geht 
es darum, die Banken- und Finanzwelt zu 
stabilisieren. 

Der Begriff Basel III bezeichnet ein 
Reformpaket des Baseler Ausschusses der 
Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich, welcher die bestehende Bankenre-
gulierung in Form vom Basel II ausbaut 
bzw. korrigiert. Der Ausschuss ist seit 
Ende der 1980er Jahre tätig und erarbei-
tet Konzepte, wie die Kreditinstitute Fi-
nanzausfälle leichter verkraften können. 

Die Idee, die hinter Basel III steckt, ist 
dabei zunächst recht einfach und plausi-
bel. Die Banken sollen aufgrund der neu-
en Eigenkapitalrichtlinien für Banken 
und in Fortentwicklung zu Basel II eine 
ab Januar 2013 nochmals höhere Eigen-
kapitaldecke vorhalten, damit im Falle ei-
nes neuerlichen Wirtschaftscrashs genug 
Geld vorhanden ist, so dass die Banken 
selbst auch bei einer herrschenden Wirt-
schaftskrise nicht zusammenbrechen und 
der Kapitalmarkt (relativ) stabil bleibt. – 
Wie gesagt, klingt zunächst gut, bringt 
jedoch auch seine Schwierigkeiten mit 
sich.

Problematisch ist nämlich, dass die Er-
höhung der Eigenkapitalquoten der Banken 

durch die neue Verschuldungsgrenze glei-
chermaßen für systemrelevante Großbanken 
sowie für Sparkassen und Volks- und Raiff-
eisenbanken gelten soll. Diese Gleichsetzung 
erscheint deshalb problematisch, da im All-
gemeinen verstärkt die Investmentbanken 
für die zuletzt erlebte Finanzkrise ursächlich 
gemacht wurden und die Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken die wichtigsten Fi-
nanzpartner des deutschen Mittelstandes, 
mithin des Handwerks und unserer Betriebe 
sind. Im Ergebnis heißt das, dass die Nicht-
verursacher mit zur Eigenkapitalerhöhung 
herangezogen werden. 

Somit führt die Erarbeitung oder Vor-
haltung einer höheren Eigenkapitalde-
cke zu höheren Kosten für die Banken 
und diese Kosten werden natürlich an die 
Kunden weitergegeben mit der Konse-
quenz, dass die Kosten für Kredite steigen 
werden. Es wird teilweise davon gespro-
chen, dass sich Kredite für mittelständi-
sche Unternehmen um zehn bis 15 Pro-
zent verteuern sollen. 

Mit dieser Verfahrensweise können 
wir uns nicht einverstanden erklären. Es 
werden auf unseren Rücken Finanzpro-
bleme abgewälzt, die anderweitig verur-
sacht wurden und anders zu lösen sind. 
Dass die Banken Stabilität in Krisenzei-
ten verliehen bekommen müssen, ist klar 
und unverzichtbar, jedoch ist dies anders 
zu regeln. Erforderlich ist eine differen-
zierte Lösung, nach der der Handwerker 
vor Ort anders behandelt werden muss als 
ein durch eine Investmentbank fi nanzier-
tes Großprojekt. Ein erster Schritt in diese 
Richtung ist bereits getan. Es soll ein Kor-
rekturfaktor eingeführt werden, nach dem 
die Eigenkapitalunterlegung bei Krediten 
an kleine und mittelständische Unterneh-
men genauso „hoch“ wären wie aktuell. 

Eine saubere Lösung der Angelegen-
heit wäre aus meiner Sicht, dass sich 
Basel III nur auf fi nanzmarktsystemre-
levante (Groß-)banken beziehen dürf-
te. Entscheidend ist nämlich, dass eine 
langfristige Unternehmensfi nanzierung, 
so wie wir Handwerkunternehmer sie 
benötigen, nicht eingeschränkt werden 
darf.

Nunmehr ist es also wieder an uns, lie-
be Handwerkskolleginnen und -kollegen, 
dass wir selbst genau auf die Daten und 
Fakten bei der Kreditvergabe achten müs-
sen. Eine weitere Teuerung der bestehen-
den und kommenden Kredite ist nicht 
hinnehmbar.  

In diesem Sinne
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Förderung der Energieberatung
im Mittelstand

Mit ihrem neuen Programm 
„Energieberatung Mittel-
stand“ fördert die KfW pro-

fessionelle Energieberatungen in kleinen 
und mittleren Bauunternehmen.

Mit zinsgünstigen Darlehen aus dem 
KfW-Energieeffi zienzprogramm können 
Bauunternehmen Investitionen fi nanzie-
ren, die zur Erschließung von betriebli-
chen Energieeinsparpotenzialen notwen-
dig sind. Viele wissen allerdings gar nicht, 
wo diese Einsparpotenziale liegen. Diese 
zu identifi zieren ist Aufgabe des Energie-
beraters. Seinen Einsatz fördert die KfW 
mit dem neuen Programm „Energiebera-
tung Mittelstand“. 

Aus diesem Programm, für das vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie Haushaltsmittel zur Verfü-
gung gestellt werden, können kleine und 
mittlere Unternehmen einen Zuschuss 
für eine Initial- oder eine Detailberatung 
durch einen Energieberater beantragen. 
Bedingung ist, die Energiekosten überstei-
gen die Summe von 5.000,00 Euro (net-
to). 

Für die Initialberatung durch einen 
Energieberater – dieser identifi ziert Ener-
gieeinsparpotenziale – wird ein Zuschuss 
von 80 % der Beratungskosten gewährt. 
Das Maximum liegt bei 1.280,00 Euro. 
Der Beratungszeitraum kann ab Ertei-
lung der Zuschusszusage der KfW bis zu 
drei Monate betragen. Das Ergebnis der 
Prüfung dokumentiert der Energiebera-
ter in einem standardisierten Abschluss-
bericht. Dieser umfasst alle Aspekte des 
Energieverbauchs und -bedarfs im Un-
ternehmen: 

– Eine Beschreibung der Ausgangssituati-
on,

– die Beschreibung bestehender Mängel 

sowie 
– Vorschläge für Energieeffi zienzmaßnah-

men. 

Im Rahmen der oft mehrtägigen Detailbe-
ratung erarbeitet der Energieberater konkre-
te energetische Verbesserungsvorschläge, bei-
spielsweise für einzelne technische Anlagen 
und bewertet die vorgeschlagenen Energie-
einsparmaßnahmen unter betriebswirtschaft-
lichen Aspekten. Für die Detailberatung, die 
auch unabhängig von einer Initialberatung 
beantragt werden kann, gewährt die KfW ei-
nen Zuschuss zu den Beratungskosten von 60 
% maximal 4.800,00 Euro. Die Detailbera-
tung muss innerhalb von acht Monaten ab-
geschlossen sein. Der schriftliche Abschluss-
bericht umfasst folgende Details: 

– Erfassung von Mengen und Kosten des 
gesamten Ist-Energieverbrauchs 

– Ermittlung des Ist-Zustands auf Basis 
aktueller Energiebedarfsrechnungen 

– Identifi zierung von Schwachstellen und 
Einsparpotenzialen 

– Darstellung von Prioritäten zur effi zien-
ten Energieanwendung 

– Vorschläge für Energiesparmaßnahmen 
– Vorschläge zur Nutzung erneuerbarer 

Energien 
– Wirtschaftliche Bewertung 

der Vorschläge 
– Konkrete Handlungsemp-

fehlungen mit detaillierter 
Anleitung 

– Hinweise auf Fördermög-
lichkeiten für Investitionen 
zur Energieeinsparung. 

Beantragt wird der Zu-
schuss für eine Initial- oder 
Detailberatung bei einem 
Regionalpartner der KfW. 
Diese helfen bei der Antrag-
stellung und empfehlen auf 
Wunsch qualifi zierte Ener-

gieberater, die auch direkt aus der KfW-
Beraterbörse ausgewählt werden können 
(http://beraterboerse.kfw.de/). 

Nach Erfahrungen der Deutschen Ener-
gie Agentur (DENA) können mit Ener-
gieeffi zienzmaßnahmen vor allem in den 
Querschnittstechnologien wie Beleuchtung, 
Heizung oder Druckluft Kosten- und Ener-
gieeinsparungen von mehr als 20 Prozent er-
zielt werden. Im Zuge ständiger Preisanhe-
bungen bei den Energieversorgern erweist 
sich eine energieeffi ziente Unternehmens-
führung als unerlässlich. Die Senkung lau-
fender Betriebskosten stellt zudem einen 
dauerhaften Wettbewerbsvorteil dar. 

Einzelheiten zum Programm Energie-
beratung Mittelstand finden Sie auf 
der folgenden Internetseite:
http://www.kfw.de/de/Inlandsfoerde-
rung/Programmuebersicht/Energiebera-
tung_Mittelstand/index.jsp.

Über Details zum Kfw-Energieeffizi-
enzprogramm informiert die Inter-
netseite:
 http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoer-
derung/Programmuebersicht/KfW-Ener-
gieeffi zienzprogramm/index.jsp.  
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 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

Dachdecker-Handwerk
» Gerhard Zager GmbH

www.zager-gmbh.de
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Ist das „Berichtsheft“
überhaupt (noch) wichtig?

Dies lässt sich kurz mit „Ja“ beant-
worten, oder wie im Folgenden 
etwas ausführlicher. 

Ordnungsgemäß geführte Ausbil-
dungsnachweise (Berichtsheft) sind Vo-
raussetzung für die Zulassung zur Gesel-
len-/ Abschlussprüfung. Daher sind sie 
auch zur Zwischen- und Gesellen-/ Ab-
schlussprüfung (Teil 1 und Teil 2) vorzu-
legen, wo sie auf Form und Inhalt über-
prüft werden. 

Unter einem Berichtsheft versteht man 
die Zusammenfassung der während der 
Ausbildung erlernten Inhalte und erleb-
ten Abläufe. Diese Berichte sind verpfl ich-
tend. Die Nachweise sollen den zeitlichen 
und sachlichen Ablauf der Ausbildung in 
betrieblichen und überbetrieblichen Aus-
bildungsstätten sowie in der Berufsschule 
in möglichst einfacher Form widerspie-
geln. Das bedeutet, dass die Eintragungen 
stichwortartig, aber vollständig über die 
durchgeführten Tätigkeiten und Unter-
weisungen anzufertigen sind. 

Beispiele: 
1. Kurze Angabe der ausgeübten Tätigkeit 

einschließlich Werkstoffangabe, der 
eingesetzten Maschinen, Werkzeuge 
und Hilfsmittel: 

 „Bleche und Rohre mit Drehmeißeln 
und Fräsern bearbeitet und maßgenau 
umgeformt; Reinigung und Pfl ege der 
Drehmeißel und Fräser“ 

2. Die Eintragung über den Berufsschul-
tag soll den Lehrstoff erfassen: 

 „Deutsch: Das Vorstellungsgespräch“ 
oder „Allgemeine Wirtschaftslehre: Die 
Produktionsfaktoren“ 

Häufi g wird daneben die Anfertigung 
von zusätzlichen Berichten oder Aufgaben 
empfohlen. Diese Empfehlungen haben 
fachlich oft hohen Wert und ihnen soll-

te daher gefolgt werden. Einfl uss auf die 
Zulassungsentscheidung haben sie aber 
nicht. 

Vorteile für den Betrieb
Beim Durchlesen der Nachweise kann sich 
der Ausbildungsbetrieb ein Bild über den 
Ausbildungsstand der Auszubildenden 
machen. Die Überprüfung der Berichts-
hefte bietet den Ausbildern Gelegenheit, 
regelmäßig mit den Auszubildenden ins 
Gespräch zu kommen. Derartige Gesprä-
che und der damit entstehende persön-
liche Kontakt spielen nachweislich eine 
wichtige Rolle für den Ausbildungserfolg! 

Zudem kann der Ausbildungsbe-
trieb einem möglichen Schadensersatz-
anspruch des erfolglosen Prüfl ings vor-
beugen, wenn durch ein ordnungsgemäß 
geführtes Berichtsheft nachgewiesen wer-
den kann, dass die Ausbilderpfl ichten 
erfüllt wurden. Wenn die/der Auszubil-
dende zur Abschlussprüfung nicht zuge-
lassen wird, weil sie/er kein Berichtsheft 
geführt hat, wird unter Umständen die 
Schuld bei dem Ausbildungsbetrieb ge-
sucht. Kann bewiesen werden, dass auf 
die Pfl icht zur Führung des Ausbildungs-
nachweises nicht hingewiesen wurde, 
dann liegt ein Verstoß gegen das Berufs-
bildungsgesetz vor und damit ist eventu-
ell eine Schadenersatzpfl icht des Ausbil-
dungsbetriebes verbunden.

Der Ausbildungsbetrieb ist
verpflichtet, 
• das Berichtsheft kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen, 
• die Auszubildenden zum Anfertigen 

der Ausbildungsnachweise anzuhalten, 
• die Berichte regelmäßig - mindestens 

monatlich – durchzusehen, 
• anschließend unter Datumsangabe ab-

zuzeichnen, 
• Mängel den Auszubildenden unter Hin-

wirken auf eine Verbesserung aufzuzei-
gen. 

Führt der Auszubildende kein Berichts-
heft, bzw. wird dieses nicht vorgelegt, so 
kann dieses Verhalten abgemahnt werden. 
Wird die Anfertigung / die Vorlage des 
Berichtsheftes beharrlich verweigert, so 
kann dies in letzter Konsequenz auch zu 
einer Kündigung des Ausbildungsverhält-
nisses führen.

Aber Vorsicht!
Wozu eine nebenbei abgegebene Unter-
schrift führen kann, zeigte ein Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Mainz (Az. 2 Sa 
32/07 vom 10.5.2007). Der Azubi hat-
te nämlich im Berichtsheft seine Ausbil-
dungszeiten samt jeder Menge Überstun-
den dokumentiert. Diese wurden, obwohl 
das tatsächliche Ableisten nicht nachge-
prüft worden war, auf dem Wege des Ge-
genzeichnens von Ausbildungsnachweisen 
durch den Ausbildungsverantwortlichen 
abgesegnet. Die insgesamt fast 200 Über-
stunden galten damit als absolviert und 
auch genehmigt. Der Ausbildungsbetrieb 
musste diese Überstunden vergüten. Da-
her sollte die/der Ausbilder/in - wie im 
Übrigen bei jeder Unterschrift! - sehr ge-
nau prüfen, was bestätigt wird.  
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Gegen Ausbildungsabbrüche
kann man etwas tun 

Zu viele Auszubildende brechen 
Ihre Ausbildung im Handwerk 
ab. Das Handwerk weist im 

Vergleich aller Ausbildungsbereiche die 
höchste Quote von Abbrüchen einer Leh-
re auf.

Im Durchschnitt trennen sich 15 Pro-
zent der Azubis und Lehrbetriebe bereits 
im ersten Jahr, weitere gut acht Prozent 
kommen im zweiten Jahr dazu. Innerbe-
triebliche Gründe wie Konfl ikte mit Meis-
tern oder Ausbildern werden primär als 
Ursache genannt, aber auch die mangeln-
de Vermittlung von Lehrinhalten. Ande-
re Jugendliche führen zudem persönliche 

oder berufswahlbezogene Gründe an.           
Junge Leute in den Beruf einzufüh-

ren ist heutzutage eine Aufgabe mit man-
chen Schwierigkeiten. Nicht nur fachliche 
Qualifi kationen müssen vermittelt wer-
den, sondern die Ausbilder sollen auch die 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen 
und müssen in nicht wenigen Fällen schu-
lische und erzieherische Defi zite aufar-
beiten. Bei alledem kann es zu Störungen 
oder gar Konfl ikten kommen.

Das Alter, in dem junge Leute in die 
Ausbildung übergehen, stellt für sie eine 
schwierige Entwicklungsphase dar: Ihre 
Lebensumstände ändern sich erheblich, 

sie sehen sich vor neuen Herausforderun-
gen, auch in ihrer inneren Situation gibt 
es viele Umbrüche und  neue Lernprozes-
se. 

Um die Ausbilder im Umgang mit sol-
chen Situationen und Problemen zu un-
terstützen, gibt es mehrere Informations-
materialien, z.B. Broschüren und Video 
DVDs, die häufi g auftretende Probleme 
anschaulich darstellen und Tipps für Lö-
sungsmöglichkeiten geben. Wer Interes-
se an diesen Informationsmaterialien hat, 
kann sich gerne an Herrn Ass. Ruhl wen-
den (Tel.: 02202 -935932, email: ruhl@
handwerk-direkt.de).  
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Freie Ausbildungsplätze

Auch in diesem Jahr möchten wir 
uns darum bemühen, dass alle Be-
triebe, die ausbildungswillig sind, 

auch passende Auszubildende fi nden. Da-
her möchten wir Sie darum bitten, uns die 
Anzahl der freien Ausbildungsplätze unter 

Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land
Altenberger-Dom-Straße 200
51467 Bergisch Gladbach 

Rückantwort
Fix per Fax 0 22 02 / 93 59 – 30

Wir können dieses Jahr noch …... freie Ausbildungsplätze zur/zum: 

…………………………….  anbieten.

Name:

……………………………………………………….

Anschrift:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

..............................................., den ......................  .............................................
                                      - Ort, Datum -     - Unterschrift -  

Benennung des  Ausbildungsberufes in Ih-
rem Betrieb mitzuteilen. Diese Informati-
on können wir dann dazu benutzen, öf-
fentlichkeitswirksam aber auch individuell 
auf die noch vorhandenen freien Ausbil-
dungsplätze hinzuweisen. 

Ihre Rückmeldung können Sie bequem 
per Fax (02202 935930) erledigen. Sollten 
Sie noch Fragen haben, dann können Sie 
sich gerne mit Herrn Assessor Ruhl in Ver-
bindung setzen (Tel. 0 22 02 / 93 59 - 32, 
E-Mail: ruhl@handwerk-direkt.de).  
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Ausbildungsmessen in unserer Region

Befristung im Anschluss an eine
Ausbildung oder ein Studium

Die Schülerinnen und Schüler der 
Janusz-Korczak Realschule und 
der Erich Kästner Schule in Mors-

bach hatten am 02.06.2012 die Gelegenheit, 
sich über verschiedene Ausbildungsberufe zu 
informieren. Neben großen Unternehmen, 
wie dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband 
(BAV) und der Agentur für Arbeit beteiligten 
sich auch hier einige Handwerksbetriebe. So 
stellten der Kfz-Betrieb Zielenbach, der Elek-
trobetrieb Koch, der Friseursalon Stangier und 
die Tischlerei Kötting ihre Ausbildungsberufe 
vor und informierten die interessierten Schüle-
rinnen und Schüler über die Voraussetzungen 
für die entsprechenden Berufe. 

Da bei diesen Veranstaltungen, aufgrund 
der häufi g ungünstigen zeitlichen Lage, ins-
gesamt nur wenige Handwerksbetriebe die 
Möglichkeit hatten ihr Handwerk zu prä-
sentieren, war die Kreishandwerkerschaft mit 

Eine Befristung mit Sachgrund nach § 14 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG) ist auch dann unwirksam, 
wenn nach der Ausbildung bereits ein Ar-
beitsverhältnis mit einem Dritten bestanden 
hat. So entschied das Bundesarbeitsgericht 
mit Urteil vom 24. August 2011 – 7 AZR 
368/10 –.

Möchten Handwerksbetriebe Auszubil-
dende im Anschluss an die Berufsausbildung 
befristet beschäftigen, so haben die Vertrags-
parteien grundsätzlich die Möglichkeit, ein 
befristetes Arbeitsverhältnis ohne Sachgrund 
bis zur Dauer von zwei Jahren gemäß § 14 
Abs. 2 Satz 2 TzBfG abzuschließen. Mit Urteil 
vom 21. September 2011 hat das Bundesar-
beitsgericht bestätigt, dass ein früheres Berufs-
ausbildungsverhältnis kein Arbeitsverhältnis 
im Sinne der Vorschrift darstellt und damit 
eine sachgrundlose Befristung im Anschluss 
an ein Ausbildungsverhältnis möglich ist. Soll 
ein Arbeitnehmer hingegen länger als zwei 

einem Informationsstand zu den verschiede-
nen Ausbildungsberufen im Handwerk ver-
treten. So konnten den Schülerinnen und 
Schülern der Hauptschule und der Realschu-
le die große Vielfalt der handwerklichen Be-
rufe vorgestellt werden. In Einzelgesprächen 
konnten den Schülerinnen und Schülern die 
Vorteile einer handwerklichen Ausbildung 
und die damit verbunden Zukunftsperspek-
tiven erläutert werden. Dies war eine weite-
re Ausbildungsmesse im Jahr 2012, an der 
die Kreishandwerkerschaft als Vertreter der 
Handwerksbetriebe teilgenommen hat. 

Weitere Ausbildungsbörsen und -messen 
sind in unserer Region für dieses Jahr geplant 
und werden zu Informations- und Werbe-
zwecken durch die Kreishandwerkerschaft 
wahrgenommen. Von den Veranstaltern wird 
es jedoch begrüßt, wenn sich Handwerksbe-
triebe direkt beteiligen, um ihren Beruf und 

Jahre befristet beschäftigt werden oder stand 
er bereits vor der Berufsausbildung mit dem 
Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis und 
liegt das Ende des früheren Arbeitsverhältnis-
ses noch nicht mehr als drei Jahre zurück, ist 
eine Befristung ohne Sachgrund nicht mehr 
möglich. Der Arbeitgeber kann jedoch dann 
gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 TzBfG nach 
Abschluss der Berufsausbildung einen befris-
teten Arbeitsvertrag mit Sachgrund abschlie-
ßen. Ein sachlicher Grund liegt beispielsweise 
dann vor, wenn die Befristung im Anschluss 
an eine Berufsausbildung erfolgt, um den 
Übergang des Arbeitnehmers in eine  An-
schlussbeschäftigung zu erleichtern. Hierfür 
darf der Auszubildende jedoch nach der vor-
liegenden Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichtes zwischen dem Ende des Berufsaus-
bildungsverhältnisses und dem Beginn des 
befristeten Arbeitsverhältnisses keine zwi-
schenzeitliche Beschäftigung bei demselben 
oder einem anderen Arbeitgeber ausgeübt 
haben. 

ihr Unternehmen vorzustellen. Auch werden 
regelmäßig Handwerker gesucht, die einen 
kurzen Vortrag zu ihrem Betrieb und ihrem 
Werdegang sowie dem täglichen Arbeitsab-
lauf halten wollen. Die Ausbildungsmessen 
sind für die Betriebe eine gute Möglichkeit, 
junge Menschen für den Handwerksberuf zu 
begeistern und so neue Auszubildende zu fi n-
den, aber natürlich auch, um ihren Betrieb in 
der Region bekannter zu machen. Eine solche 
Ausbildungsmesse kann daher sowohl für die 
Ausbildungsplatzsuchenden, aber auch für die 
Betriebe einen „Gewinn“ darstellen. Betriebe, 
die an solchen Ausbildungsmessen oder an ei-
ner Vortragstätigkeit Interesse haben, können 
sich gerne an Herrn Assessor Ruhl (02202 / 
9359-32; ruhl@handwerk-direkt.de) wen-
den. Dort können Sie Informationen über 
die uns bekannten Ausbildungsmessen in der 
Region und weitere Informationen zu den 
dortigen Beteiligungsmöglichkeiten erhalten. 

Das Urteil hat folgende praktische Aus-
wirkungen: Das Bundesarbeitsgericht be-
stätigt seine bereits in der Vergangenheit 
vertretene Rechtsauffassung, wonach eine 
Befristung mit Sachgrund gemäß § 14 Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 2 TzBfG unwirksam ist, 
wenn zwischen dem Ende der Ausbildung 
und dem Abschluss des befristeten Arbeits-
vertrages bereits ein Arbeitsverhältnis be-
standen hat. Gleichzeitig macht es jedoch 
deutlich, dass es nicht darauf ankommt, 
ob eine derartige zwischenzeitliche Be-
schäftigung mit demselben Vertragspartner 
des befristeten Vertrages oder einem ande-
ren Arbeitgeber vereinbart wurde. Selbst 
dann, wenn das Arbeitsverhältnis mit ei-
nem anderen Arbeitgeber bestand, führt 
die zwischenzeitliche Beschäftigung zur 
Unwirksamkeit des auf sie folgenden be-
fristeten Arbeitsvertrages. Dies gilt selbst 
dann, wenn die Beschäftigung lediglich 
von eineinhalbmonatiger – also kurzer – 
Dauer ist. 
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Neubeginn der Kündigungserklärungsfrist 
bei Anklageerhebung

Der Arbeitgeber kann eine den Ver-
dacht der Tatbegehung verstärken-
de Tatsache – wie die Erhebung der 

öffentlichen Klage – auch dann zum Anlass 
für den Ausspruch einer Verdachtskündigung 
nehmen, wenn er eine solche schon zuvor er-
klärt hatte. (BAG, Urteil vom 27.01.2011 - 2 
AZR 825/09)

Sachverhalt
Die Parteien stritten über die Wirksamkeit 
einer außerordentlichen Verdachtskündi-
gung wegen sexueller Belästigung. Der dage-
gen erhobenen Kündigungsschutzklage des 
Arbeitnehmers gab das Hessische Landesar-
beitsgericht (LAG) am 9.10.2006 statt, weil 
die Beklagte die Zweiwochenfrist des § 626 
II BGB versäumt hatte. In der mündlichen 
Verhandlung vor dem LAG am 9.10.2006 
erfuhr die Beklagte jedoch, dass die Staatsan-
waltschaft gegen den Kläger inzwischen An-
klage erhoben hatte. Sie sprach nach weiteren 
Ermittlungen, einer erneuten Anhörung des 

Klägers und einer Anhörung des Betriebsrats 
eine zweite außerordentliche Verdachtskündi-
gung aus. Auch diese griff der Arbeitnehmer 
mit einer Kündigungsschutzklage an. Das Ar-
beitsgericht und das LAG haben der Klage er-
neut stattgegeben.

Das BAG hob die Entscheidungen der 
Vorinstanzen jedoch auf und wies die Kün-
digungsschutzklage ab. Die beklagte Arbeit-
geberin hatte die Frist dieses Mal gewahrt. 
Insbesondere hatte sie durch die erste Ver-
dachtskündigung nicht das Recht verbraucht, 
eine zweite Verdachtskündigung auszuspre-
chen. Eine zweite Verdachtskündigung ist 
immer dann keine unzulässige Wiederho-
lungskündigung, wenn sie auf einer neuen 
Tatsache beruht, die den Verdacht der Tatbe-
gehung verstärkt. Eine solche neue Tatsache 
kann eine Anklageerhebung im Strafverfah-
ren sein, selbst wenn sie auf Erkenntnissen 
beruht, die dem Arbeitgeber bereits bekannt 
sind. Bejaht die Staatsanwaltschaft, die über 

weiterreichende Ermittlungsmöglichkeiten 
als der Arbeitgeber verfügt, den hinreichen-
den Tatverdacht, bringt sie damit zum Aus-
druck, dass der Verdacht eine andere Qualität 
erhalte. Die Anklageerhebung ist daher geeig-
net, den gegen den Arbeitnehmer gehegten 
Verdacht zu intensivieren. Der Arbeitgeber 
kann deshalb darauf eine erneute Verdachts- 
oder Tatkündigung stützen.

Hinweis:
Arbeitgeber können künftig bei Vorliegen 
von sachlichen Gründen, wie etwa einer 
Anklageerhebung im Strafverfahren, erneut 
kündigen. Eine erste Verdachtskündigung 
„verbraucht“ nicht den Ausspruch einer wei-
teren Verdachtskündigung. Dies wird immer 
dann relevant, wenn sich die erste Kündigung 
nicht vor Gericht halten ließ und das Arbeits-
verhältnis dann fortgesetzt werden müsste. Es 
empfi ehlt sich daher die weitere Entwicklung 
zu Strafverfahren bezüglich der vorgeworfe-
nen Tat genau zu verfolgen.  
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Auch arbeitsfähige Arbeitnehmer müssen 
Urlaubsabgeltung nicht im laufenden

Urlaubsjahr geltend machen 
Die bisherige Rechtsprechung, wonach 

der Urlaubsabgeltungsanspruch als Surro-
gat des Urlaubsanspruchs, grds. im laufen-
den Urlaubsjahr geltend gemacht werden 
muss, wird auch für den Fall, dass der Ar-
beitnehmer arbeitsfähig ist, aufgegeben. 
Das Fristenregime des Bundesurlaubsge-
setzes fi ndet daher auf diesen Anspruch 
keine Anwendung mehr.

Der Sachverhalt:
Der Kläger war beim Beklagten seit dem 
4.1.2008 als Manager beschäftigt. Im 
Kündigungsrechtsstreit der Parteien stell-
te das Arbeitsgericht mit rechtskräftigem 
Urteil vom 27.11.2008 fest, dass das Ar-
beitsverhältnis zum 31.7.2008 endete. 
Zu diesem Zeitpunkt standen dem Klä-
ger noch einige Tage Urlaub zu. Im Januar 
2009 verlangte der Kläger - ohne Erfolg 
- von der Beklagten, den Urlaub abzugel-
ten. Die daraufhin erhobene Zahlungskla-
ge hatte sowohl vor dem Arbeitsgericht als 
auch vor dem LAG keinen Erfolg. Auf die 
Revision des Klägers hob das BAG diese 
Entscheidungen auf und gab der Klage 
statt. 

Die Gründe:
Der Kläger hat gegen die Beklagte einen 
Anspruch auf Abgeltung des 2008 nicht 
genommenen Urlaubs. Der Anspruch ist - 
entgegen der Auffassung der Vorinstanzen 
- nicht am 31.12.2008 untergegangen. 
Der gesetzliche Urlaubsabgeltungsan-
spruch unterfällt als reiner Geldanspruch 
unabhängig von der Arbeitsunfähigkeit 
oder Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers 
nicht dem Fristenregime des Bundesur-
laubsgesetzes.

Zwar galten nach der bisherigen Senats-
rechtsprechung die Fristen des Bundes-
urlaubsgesetzes für den Urlaubsanspruch 
grds. auch für den Urlaubsabgeltungsan-
spruch, da dieser als Ersatz (Surrogat) des 
wegen der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses nicht mehr realisierbaren Urlaubsan-
spruchs verstanden wurde. Der Abgel-
tungsanspruch musste daher entsprechend 
§ 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG grds. im laufenden 
Urlaubsjahr geltend gemacht werden.

An dieser Surrogatstheorie wird aber 
nicht mehr festgehalten. Sie wurde im 

Hinblick auf Arbeitnehmer, die über 
den Übertragungszeitraum hinaus ar-
beitsunfähig sind, aufgrund unions-
rechtlicher Vorgaben nach der neueren 
Rechtsprechung des Senats ohnehin 
schon aufgegeben. Es gibt keine sach-
lichen Gründe dafür, warum für einen 
arbeitsfähigen Arbeitnehmer nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses ande-
re Regeln für den Verfall des Urlaubsab-
geltungsanspruchs gelten sollten als für 
einen arbeitsunfähigen Arbeitnehmer. 
Daher ist die Surrogatstheorie insgesamt 
aufzugeben.

Arbeitnehmer müssen solche An-
sprüche nun – auch mit Blick auf Kün-
digungsschutzstreitigkeiten – geltend 
machen und dabei den Verfall im Blick 
haben. Unternehmen müssen bilanzielle 
Rückstellungen bilden, die erst mit dem 
Eintritt der Verjährung oder nach Verfall 
bei ordnungsgemäß gestalteten tarif- oder 
arbeitsvertraglichen Klauseln aufgelöst 
werden dürfen. 

BAG 19.6.2012, 9 AZR 652/10
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Rauchverbote auch am Arbeitsplatz

Umsatzsteuer: Anforderungen an
Belegnachweis für innergemeinschaftliche 

Lieferung 

Nicht nur die Landesregierung 
kann ein Rauchverbot beschlie-
ßen. Auch der Arbeitgeber darf 

während der Arbeitszeit über die Rauch-
gewohnheiten bestimmen. Rauchverbote 
zählen zum Arbeitsschutz und sind Be-
standteil der betrieblichen Ordnung und 
müssen daher beachtet werden.

Wird das Rauchverbot missachtet, kann 
der Arbeitgeber eine Betriebsbuße verhän-
gen oder eine Abmahnung aussprechen. 
Schneller als geglaubt, kann der Arbeits-
platz sich im blauen Dunst aufl ösen.
• Wiederholte Verstöße können selbst 

bei langjähriger Betriebszugehörigkeit 
(LAG Düsseldorf, Urteil v. 17.6.1997, 
16 Sa 346/97) nach vorheriger Abmah-
nung eine verhaltensbedingte Kündi-

Ein Unternehmer kann die Steuer-
freiheit für innergemeinschaftliche 
Lieferungen in Anspruch nehmen, 

wenn er die nach § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. 
§§ 17a ff. UStDV bestehenden Nachweis-
pfl ichten erfüllt. Kommt er dem nicht 
oder nur unvollständig nach, ist von der 
Steuerpfl icht der Lieferung auszugehen. 
Die Lieferung ist trotz derartiger Mängel 
steuerfrei, wenn objektiv zweifelsfrei fest-
steht, dass die Voraussetzungen der Steu-
erfreiheit erfüllt sind.

Vorliegend streiten die Beteiligten da-
rum, ob die Lieferung eines Pkw nach 
Österreich als umsatzsteuerfreie innerge-
meinschaftliche Lieferung zu behandeln 
ist.

gung rechtfertigen.
• Bei krankhafter Nikotinabhängigkeit 

kommt eine personenbedingte Kündi-
gung in Betracht.

• Ist das Rauchverbot aus Sicherheits-
gründen, z.B. Brand- oder Explosions-
gefahr, erlassen worden, kommt auch 
eine fristlose Kündigung in Betracht.

Die Sanktionsmöglichkeiten des  Ar-
beitgebers entfallen in der Regel, wenn 
sich die Vorgesetzten nicht an das Rauch-
verbot halten. Das gleiche gilt, wenn das 
Rauchverbot gezielt gegen einen Mitarbei-
ter ausgesprochen wird und alle anderen 
Mitarbeiter weiterhin Rauchen dürfen.

Sonderproblem: Rauchen ohne
Ausstempeln als Arbeitszeitbetrug

Nach dem Gericht sind die Voraus-
setzungen für die Umsatzsteuerfreiheit 
nicht gegeben, da der Kläger u.a. den 
Belegnachweis nicht erbracht hat. Un-
beachtlich ist, ob das für die Beförde-
rung gem. § 17a Abs. 2 Nr. 1 UStDV 
oder für die Versendung gem. § 17a 
Abs. 4 Nr. 1 UStDV erforderliche Rech-
nungsdoppel schon deshalb fehlt, weil 
die vom Kläger eingereichten Exempla-
re weder Name, Anschrift, USt-ID-Nr. 
noch den Lieferzeitpunkt (§ 14 Abs. 4 
Nr. 6 UStG) ausweisen. Die Rechnung 
enthielt jedenfalls nicht den Hinweis 
auf die Steuerfreiheit der Lieferung als 
innergemeinschaftliche Lieferung. Zwar 
sind die einzelnen Anforderungsbe-
standsteile gem. § 14 Abs. 4, 14a UStG 

Arbeitnehmer können nicht erfolg-
reich verlangen, dass ihre Raucher-
pausen bezahlt werden (LAG Mainz, 
Urteil v. 21.1.2010, 10 Sa 562/09). 
Der Arbeitgeber kann vorschreiben, 
dass für die Zeit der Zigarettenpausen 
ausgestempelt wird. Besteht eine aus-
drückliche Pflicht zum Ausstempeln 
und bedient ein Arbeitnehmer das 
Zeiterfassungsgerät nicht, so veran-
lasst er den Arbeitgeber, ihm Entgelt 
zu zahlen, ohne die geschuldete Leis-
tung erbracht zu haben. Er begeht da-
mit einen Arbeitszeitbetrug, der eine 
Abmahnung, eine fristgerechte oder 
auch eine außerordentliche Kündi-
gung rechtfertigen kann (LAG Rhein-
land-Pfalz, Urteil v. 6.5.2010, 10 Sa 
712/09). 

für die Steuerfreiheit einer innerge-
meinschaftlichen Lieferung nicht zwin-
gend und können durch andere Belege 
mit gleichwertiger Aussagekraft ersetzt 
werden. Solche sind vorliegend jedoch 
nicht vorhanden. Insbesondere kann 
der fehlende Umsatzsteuerausweis eben-
so wie der Hinweis in dem Kaufvertrag 
„netto export“ nicht als gleichwertige 
Angabe anerkannt werden. Ferner fehlt 
es im Streitfall an der Bezeichnung des 
Bestimmungsortes - dies ist grundsätz-
lich wenigstens die kommunale Ortsbe-
zeichnung und nicht nur das jeweilige 
Land.  

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 
28.02.2012 – Az 5 K 10/10
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Umsatzsteuer bei Schadensersatz wegen 
Mängeln statt der Leistung 

Der Kläger (Auftraggeber) beauftragt 
den Beklagten (Auftragnehmer) mit der 
Durchführung von Rohbauarbeiten und 
dabei insbesondere die Erstellung eines 
Kellers. Die Kellerwände sollen dabei aus 
wasserundurchlässigem Beton hergestellt 
werden. Jedoch bleibt der geschuldete 
(Werk-)Erfolg aus, da der Keller undicht 
ist. Für die Bestimmung der Mängelbesei-
tigungskosten beauftragt der Kläger einen 
Sachverständigen. Als der Beklagte sich 
weigert diese zu bezahlen, wird er vom 
Auftraggeber verklagt.

Streitig wird vor Gericht diskutiert, ob 
der Auftragnehmer nur die Netto – Kos-
ten der Mängelbeseitigung tragen muss 
oder aber auch die darauf entfallende Um-
satzsteuer. Der Beklagte beruft sich auf § 

249 Abs.2 Satz 2 BGB, nach dessen In-
halt bei Schadensersatzforderungen die 
Umsatzsteuer nur zu zahlen ist, wenn und 
soweit diese tatsächlich angefallen ist. Der 
Kläger ist hingegen der Auffassung, dass 
§ 249 Abs.2 Satz 1 BGB auf werkvertrag-
liche Schadensersatzansprüche statt der 
Leistung nicht anwendbar ist. 

Zu diesem höchst praxisrelevanten 
Fall führt das Oberlandesgericht aus:
Zwar ist § 249 Abs.2 Satz 1 BGB tat-
sächlich nicht anwendbar. Jedoch gilt 
über den Anwendungsbereich dieser Vor-
schrift hinaus der allgemeine Grundsatz, 
dass durch die Ausgleichszahlung kei-
ne Überkompensation des eingetrete-
nen Schadens beim Geschädigten erfol-
gen darf. Dies wäre aber der Fall, wenn 

der Auftraggeber nicht nur die Mängel-
beseitigungskosten erhält, sondern auch 
die Umsatzsteuer, obwohl diese nicht an-
fällt. Das Wahlrecht des Auftraggebers, 
die Mängel beseitigen zu lassen, wird 
hierdurch ebenfalls nicht eingeschränkt. 
Für den Fall dass der Auftraggeber die 
Mängel später doch noch beseitigen lässt, 
kann er die Umsatzsteuer nachverlangen. 
Der Sachvortrag des Klägers, die Mängel 
„auf jeden Fall beseitigen zu wollen“, än-
dert daran nichts. Will der Auftraggeber 
die Konsequenz vermeiden, muss er ei-
nen Vorschussanspruch einklagen. Denn 
dieser kann inklusive Umsatzsteuer gel-
tend gemacht werden.  

Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 
08.03.2012 – 24 U 148/10    
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gelte keine Mindestlaufzeit und der Kun-
de könne vor allem die Geschäftsbezie-
hung mit der Bank jederzeit beenden.

Hinweis:
Diese Entscheidung dürfte auch für alle 
AGB gelten, die zwischen Handwerkern 
und Kunden vereinbart werden. Daher 
benötigen alle Vertragsänderungen die 
ausdrückliche (schriftliche) Zustimmung 
des Vertragspartners. 

Somit war eine Klausel in einem soge-
nannten Webhosting-Vertrag unwirksam, 
in der einem Internetanbieter das Recht 
eingeräumt wurde den Vertrag einsei-
tig zu ändern, wenn der Kunde nicht in-
nerhalb von vier Wochen widerspreche. 
Das Gericht erkannte in dieser Regelung 
eine unangemessene Benachteiligung der 
Kunden. Daran ändere auch die Tatsa-
che nichts, dass Banken eine solche Klau-
sel verwendeten. Denn für ein Girokonto 

Ein Gewerbetreibender darf in sei-
nen AGB nicht eine Vertragsän-
derung für wirksam erklären, falls 

der Kunde nicht innerhalb einer bestimm-
ten Zeit widerspricht. Zwar sei eine solche 
Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen bei Banken üblich. Das Ver-
hältnis eines Kunden zu seiner Bank sei 
mit dem zu einem sonstigen Vertragspart-
ner jedoch nicht vergleichbar (OLG Kob-
lenz, Az.: 2 U 1388/09).

Fehlender Widerspruch ist
keine Zustimmung
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Verhältnis zwischen Bemusterung
und Leistungsverzeichnis 

Ein Fassadenbauer bestellt bei ei-
nem Auftragnehmer Lamellenrol-
los. Im entsprechenden Leistungs-

verzeichnis ist ein System ausgeschrieben, 
das sowohl ausreichenden Blendschutz 
bietet, als auch das Tageslicht gleichzeitig 
optimal ausnutzt. Hierfür sollen getrennt 
gesteuerte Öffnungswinkel der oberen 
und unteren Lamellenbereiche ausgeführt 
werden. 

Der Auftraggeber bemängelt nach Fer-
tigstellung, dass die ausdrückliche Vor-
gabe für die Lamellen nicht eingehalten 
worden sei. Dagegen verwehrt sich der 
Auftragnehmer und wendet ein, dass im 
Bauvertrag vereinbart worden ist, dass 
sich die endgültige Beschaffenheit der 
Rollos nach der gemeinsamen Bemuste-
rung richten soll. Bei der in Anwesen-

heit beider Parteien durchgeführten Be-
musterung wurde eindeutig festgestellt, 
dass eine getrennte Steuerung der Öff-
nungswinkel der oberen und unteren La-
mellenbereiche gerade nicht möglich ist. 
Trotzdem verweigert der Auftraggeber 
die Zahlung. 

Das Oberlandesgericht urteilte je-
doch für den Auftragnehmer. Obwohl 
die hier ausgeführten Leistungen den 
eindeutigen Vorgaben des Leistungsver-
zeichnisses gerade nicht entsprechen, ist 
die Werkleistung des Auftragnehmers 
mangelfrei. Durch den Zusatz im Leis-
tungsverzeichnis, dass die vereinbar-
te Beschaffenheit endgültig erst durch 
die gemeinsame Bemusterung festge-
legt werden soll, folgt, dass die Parteien 
von Anfang an gewollt haben, dass das 

Leistungsverzeichnis durch die Bemus-
terung konkretisiert wird. Da für den 
Auftraggeber bei der Bemusterung un-
streitig klar erkennbar war, dass die von 
ihm ausgeschriebene getrennte Steu-
erbarkeit der Lamellen nicht vorliegt, 
hat dies der Auftragnehmer als Geneh-
migung der abweichenden Ausführung 
verstehen dürfen. Auch der Einwand, 
dass bei einer derart gravierenden Ab-
weichung nicht von einer stillschwei-
genden Genehmigung ausgegangen wer-
den könne, greift nicht. Vielmehr darf 
der Auftragnehmer bei offensichtlichen, 
erheblichen und dennoch unbeanstan-
deten Abweichungen damit rechnen, 
dass diese hingenommen werden.  

Oberlandesgericht Bremen, Urteil vom 
16.03.2012 – Az. 2 U 94/09  

Achtung bei Werbung gegenüber 
Verbrauchern – hier: Werbung mit

überholtem Testergebnis 

Die Beklagte stellt Fahrradschlös-
ser her. Eines ihrer Produkte 
war im Jahr 2007 von der Stif-

tung Warentest mit „gut“ beurteilt wor-
den. Im Jahr 2008 unterzog die Stiftung 
Warentest das Schloss einem Nachtest. 
Im Juli 2009 veröffentlichte sie ihr Er-
gebnis und revidierte ihre bisherige gute 
Beurteilung. Gleichwohl bewarb die Be-
klagte ihr Produkt auch danach noch un-
ter Hinweis auf die im Jahr 2007 erfolgte 
gute Bewertung. Der klagende Verbrau-

cherschutzverein verlangte daraufhin 
von der Beklagten u.a. die Unterlassung 
dieser Werbung. Vor dem Landgericht 
scheiterte er hiermit. Auf die Berufung 
des Vereins hat das Oberlandesgericht die 
Beklagte nunmehr zur Unterlassung der 
Werbung mit dem überholten Testergeb-
nis verurteilt.

Hierzu führten die Richter weiter aus: 
Die Werbung mit später ausdrücklich re-
vidierten Testergebnissen ist irreführend. 

Ein angesprochener Kunde geht ohne wei-
teres davon aus, dass ihm nicht verschwie-
gen wird, wenn eine frühere Testbewer-
tung nicht mehr aktuell ist, weil der Tester 
sie aufgrund einer Nachuntersuchung 
zurückgezogen hat. Da die Beklagte den 
Verbrauchern diese wichtige Information 
unterschlagen hat, ist ihre Werbung irre-
führend und deshalb zu unterlassen.  

Oberlandesgericht Zweibrücken, Urteil 
vom 24.05.2012 – 4 U 17/10
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Verjährungsfrist bei Mängeln
an einer Photovoltaikanlage 

Die Montage von Photovol-
taikanlagen auf deutschen 
Hausdächern hat Hochkon-

junktur. Dabei sind Mängel der Modu-
le, aber auch Fehler bei der Montage, 
nicht ausgeschlossen. Fraglich ist, in-
nerhalb welcher Frist Gewährleistungs-
ansprüche geltend gemacht werden 
müssen. Diese Frage wurde bislang von 
den erstinstanzlichen Gerichten nicht 
einheitlich entschieden. Nun liegt die 
erste veröffentlichte obergerichtliche 
Entscheidung hierzu vor. Das Oberlan-
desgericht (OLG) Bamberg entschied 
sich für die Geltung der 5-jährigen Ver-
jährungsfrist. Es vertrat die Auffassung, 
dass die Anlage als Bauwerk oder zu-

mindest als Teil eines Bauwerks bewer-
tet werden müsse und daher die 5-jäh-
rige Verjährungsfrist zum Tragen käme. 

In dem vom Gericht entschiedenen 
Fall ging es um eine sog. Freiland-Pho-
tovoltaikanlage, bei der die einzelnen So-
larmodule in Reihe auf eine eigens dafür 
angefertigte Unterkonstruktion befestigt 
wurden. Möglicherweise hat dieses Urteil 
aber auch noch viel weitergehende Kon-
sequenzen für zahlreiche andere Photo-
voltaikanlagen, wie die Aufdachanlagen. 
Denn die Ansicht des Gerichts, dass die 
bloße Lieferung von Modulen auch ohne 
Unterkonstruktion bereits zur Anwen-
dung der längeren Verjährungsfrist (des 

hier einschlägigen § 438 Abs. 1 Nr. 2 b] 
BGB) führt, weil es sich bei Modulen um 
Bauteile oder -stoffe handelt, die entspre-
chend ihrer üblichen Verwendungsweise 
für ein Bauwerk verwendet werden, dürf-
te für die Praxis bedeutend werden.

Auch wenn diese Entscheidung des 
OLG Bamberg zu einer Freilandanla-
ge nicht ganz unumstritten ist, wird 
sie mit einiger Wahrscheinlichkeit auch 
auf die Module für sog. Aufdachanla-
gen entsprechend angewandt und über-
tragen werden.  

(OLG Bamberg, Urt. v. 12.01.2012 
-6 W 38/11-)
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Einladung zu:

Lehrgänge zum Erwerb der
Ausbilderqualifikation

gemäß § 2 AEVO

Einladung zum Seminar:

Befähigte Person / Sachkun-
diger für Leitern und Tritte

Die demografi sche Entwick-
lung führt schon jetzt in vie-
len Branchen zu erheblichem 
Personalmangel. Um dem 
entgegenzuwirken, muss aus-
gebildet werden. Haben Sie 
noch keine Ausbilderqualifi -
kation, sollten Sie diese mit 
vorliegendem Lehrgang er-
werben.

Inhalte: 
» 1. Handlungsfeld
 Ausbildungsvoraussetzun- 
 gen prüfen und Ausbildung  
 planen.
  
» 2. Handlungsfeld
 Ausbildung vorbereiten  
 und bei der Einstellung von  
 Auszubildenden mitwirken.
  
» 3. Handlungsfeld
 Ausbildung durchführen.
 
» 4. Handlungsfeld
 Ausbildung abschließen.

Zielgruppe: 
Zukünftige Ausbilder als Teil 
der notwendigen Qualifi kation 
nach § 30 Abs. 5 BBiG Ausbil-
dungsbeauftrage; als Teil von 
Meisterprüfungen oder be-
stimmten Fachwirtprüfungen; 
Mitarbeiter/innen in Personal-
abteilungen: Grundlagenqua-

Dieses Seminar vermittelt Ih-
nen umfangreiche Kenntnisse 
über Einsatz, Sicherheitsein-
richtungen und Prüfung der 
verschiedenen Leitertypen. Sie 
lernen, wie Sie als „Befähigte 
Person“ Leitern und Tritte pro-
fessionell und effi zient prüfen 
und beurteilen.

Inhalt:
» Unfallbeispiele, Eingriffs-

möglichkeiten der Befähig-
ten Person, Rechtsgrundla-
gen für Befähigte Personen 
bzw. Sachkundige, Über-
sicht über Leitern und Tritte 
nach DIN-Normen, Anfor-
derungen und Einsatzmög-
lichkeiten, Konstruktion, 
Kennzeichnung und Sicher-
heitsanforderungen und 
vieles mehr.

Zielgruppe: 

lifi kation für eine berufl iche 
Laufbahn als Trainer oder Se-
minarleiter.

Das Seminar findet statt  
vom 1. bis 12. Oktober 2012
jeweils in der Zeit von 09.00 
Uhr bis 16.00 Uhr (die Ter-
mine müssen alle wahrgenom-
men werden)

Ort: 
Ausbildungszentrum der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches 
Land, Bensberger Straße 123, 
51469 Bergisch Gladbach

Methoden: 
Kurzvorträge, Fall- und Pro-
jektmethode, Gruppenarbeit, 
Übungen der Unterweisungs-
probe oder der Präsentation. 
Moderationsmethode, Selbst-
studium

Dozenten: 
aktive Ausbilder

Kosten: 
490,00 € zzgl. 19 % MwSt. für 
Innungsmitglieder inkl. Lite-
ratur und Übungsaufgaben im 
Wert von ca. 40,00 €
  
Prüfungsgebühr bei der Hand-
werkskammer zu Köln in 
Höhe von 230,00 €

Betriebsingenieure, Meister, 
Mechaniker, Monteure u.a., 
die als Befähigte Person (Sach-
kundiger) Leitern und Tritte 
prüfen und beurteilen.

Das Seminar findet statt am 
Mittwoch, den 07. November 
2012, von 09.00 Uhr bis ca. 
17.00 Uhr

Ort: 
Bergisches Energiekompetenz-
zentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 
Lindlar-Remshagen

Kosten: 
360,00 € pro Modul und Teil-
nehmer zzgl. 19 % MwSt. für 
Innungsmitglieder

Trainer: 
Erfahrene Fachdozenten der 
TÜV Rheinland GmbH

Einladung zum Seminar:

Befähigte Person / Sachkun-
diger für PSA gegen Absturz

Sachkundige müssen die le-
bensrettenden Systeme gegen 
Absturz regelmäßig auf Funkti-
onsfähigkeit prüfen und warten. 
Gleiches gilt für Schienen von 
Steigschutzeinrichtungen. Der 
Lehrgang vermittelt Ihnen die 
erforderlichen Kenntnisse, um 
persönliche Schutzausrüstungen 
gegen Absturz regelmäßig auf 
Funktionsfähigkeit zu prüfen. 
Es wird das Erkennen von Ver-
schleiß oder Fehlern geübt.

Zielgruppe: 
Mitarbeiter (Betriebsingenieu-
re, Meister, Vorarbeiter, Poliere 
u.a.)

Das Seminar findet statt am 

27. und 28. November 2012, 
jeweils von 09.00 Uhr bis 
17.00 Uhr

Ort: 
Bergisches Energiekompetenz-
zentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 
Lindlar-Remshagen

Kosten: 
690,00 € pro Modul und Teil-
nehmer zzgl. 19 % MwSt. für 
Innungsmitglieder inkl. aner-
kannte Teilnahmebescheini-
gung 

Trainer: 
Erfahrene Fachdozenten der 
TÜV Rheinland GmbH





Einladung zum Seminar:

Microsoft EXCEL
2010 Grundkurs

An immer mehr Arbeitsplätzen 
ist der professionelle Umgang 
mit Microsoft Offi ce-Produk-
ten ein absolutes Muss. Die-
ser Kurs hilft Ihnen, das Pro-
gramm Microsoft Excel 201 in 
den Griff zu bekommen und 
mit diesem erfolgreich zu ar-
beiten.

Inhalt:
» Die Benutzeroberfl äche: 

Register und Multifunkti-
onsleiste, Schnellstartleiste, 
Optionen und Voreinstel-
lungen, Hilfefunktionen 

» Aufbau und Konzept von 
Arbeitsmappen und Tabel-
len, Werte und Text in Ta-
bellen eingeben und korri-
gieren 

» Speichern, Schließen, Öff-
nen und Anlegen von neu-
en Arbeitsmappen und vieles 
mehr

Voraussetzungen: 
Praktische Erfahrungen in Ex-
cel

Zielgruppe: 
Alle Personen, die mit der aktu-
ellen Version von Microsoft EX-
CEL 2010 arbeiten möchten.

Didaktik/Methodik: 
Unterricht am PC, Fallbeispie-
le, Übungen

Das Seminar findet statt am 
8. und 9. November 2012 je-
weils in der Zeit von 09.00 Uhr 
bis 15.30 Uhr

Ort: 
Berufsbildungszentrum  der 
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, Bensberger Straße 
123, 51469 Bergisch Gladbach

Kosten: 
280,00 € zzgl. 19 % MwSt. für 
Innungsmitglieder

Einladung zum Seminar:

Microsoft Word 2010
Aufbaukurs

An immer mehr Arbeitsplätzen 
ist der professionelle Umgang 
mit Microsoft Offi ce-Produkten 
ein absolutes Muss. Der Kurs 
hilft Ihnen, das Programm Word 
2010 erfolgreich anzuwenden.

Inhalt:
» Fortgeschrittene Absatzfor-

matierungen, Nummerie-
rungen und Aufzählungen 

 
» Tabulatoren und Tabellen 
 
» Seitenformatierung: Seiten-

layout defi nieren, Kopf- und 
Fußzeilen einrichten, Seiten-
nummerierung integrieren, 
Datumsangaben einfügen, 

 
» Deckblatt einfügen, Seiten-

umbruch festlegen, Text in 
Spalten 

 
» Formatieren von Formatvor-

lagen und Designs  

» Schematische Darstellun-
gen, AutoFormen und 
WordArt-Elemente, Daten-

austausch  mit Excel und Po-
werPoint und vieles mehr

Voraussetzungen:  
Gute Kenntnisse im praktischen 
Umgang mit Word.

Zielgruppe: 
Alle Personen, die mit der aktuel-
len Version von Microsoft WORD 
2010 arbeiten möchten.

Didaktik/Methodik: 
Unterricht am PC, Fallbeispie-
le, Übungen

Das Seminar findet statt am 
25. und 26. Oktober 2012 je-
weils in der Zeit von 09.00 Uhr 
bis 15.30 Uhr

Ort: 
Berufsbildungszentrum  der  
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, Bensberger Straße 
123, 51469 Bergisch Gladbach

Kosten: 
280,00 € zzgl. 19 % MwSt. für 
Innungsmitglieder
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Einladung zum Seminar:

Schimmelpilze in
Innenräumen

Recht + Ausbildung

Schimmelpilze in Innenräu-
men sind nach wie vor eine 
unterschätzte Gefahr und die 
Verbreitung steigt. Die Ur-
sachen von Schimmelpilzen 
sind vielfältig, z.B. von außen 
eintretende Feuchtigkeit oder 
Leckagen in Gebäuden. Um 
das Grundproblem zu besei-
tigen, gilt es, den Pilzbefall zu 
erkennen, zu bewerten und 
fachgerecht zu sanieren. Wie 
man richtig vorgeht, zeigt 
dieses Seminar. 

Inhalt: 
» Modul 1: Baupraktische 

Grundlagen und deren 
Anwendung (2 Tage) Bio-
logisches, rechtliches und 
bauphysikalisches Grund-
lagenwissen zu Wärme, 
Feuchtigkeit und Lüftung

 
» Modul 2a: Bauphysikali-

sche Grundlagen und de-
ren Anwendung (2 Tage)
Bauphysik, Wassertrans-
portmechanismen, Oberfl ä-
chentemperaturen, Wärme-
brücken u.a.

 
» Modul 3: Sachverständi-

genwesen/Gutachter (3 
Tage)Einführung in das 
Sachverständigenwesen, 
Mustersachverständigen-
verordnung, Arten von 
Sachverständigen und vieles 
mehr 

» Modul 3: (0,5 Tage) Prü-
fung zum „Sachverstän-

digen für die Erkennung, 
Bewertung von Schim-
melpilzschäden (TÜV)“ 
schriftliche Prüfung ca. 
4 Stunden + Abgabe Prü-
fungsgutachten

Das Seminar findet statt am 
Modul 1: 29. und 30. Oktober 
2012
Modul 2a: 15. und 16. No-
vember 2012
Modul 3: 28. bis 30. Novem-
ber 2012 
jeweils in der Zeit von 09.00 
Uhr bis 17.00 Uhr
Ort: 

Bergisches Energiekom-
petenzzentrum (Entsor-
gungszentrum Leppe),  Am 
Berkebach, 51789 Lindlar-
Remshagen

Kosten:
Modul 1: 460,00 € pro Mo-
dul und Teilnehmer zzgl. 19 % 
MwSt. für Innungsmitglieder
Modul 2a: 460,00 € pro Mo-
dul und Teilnehmer zzgl. 19 % 
MwSt. für Innungsmitglieder
Modul 3: 680,00 € pro Mo-
dul und Teilnehmer zzgl. 19 % 
MwSt. für Innungsmitglieder 
95,00 € zzgl. 19 % MwSt. Prü-
fungsgebühr; 220,00 € zzgl. 
19 % MwSt. Zertifi katsgebühr 
„Sachverständigen Prüfung“

Trainer: 
Erfahrene Fachdozenten der 
TÜV Rheinland Akademie 
GmbH

Einladung zum Seminar:

Fachkundiger für Arbeiten an
HV-eigensicheren Systemen

(TAK-Seminar)
in den nächsten Jahren wird 
sich in Deutschland die Fahr-
zeuglandschaft verändern 
und es werden immer mehr 
Hybrid- und Elektrofahr-
zeuge sowie Brennstoffzel-
lenfahrzeuge bewegt werden. 
Diese Fahrzeuge werden mit 
hohen Spannungen betrie-
ben. Mit solchen Spannun-
gen dürfen nur Kfz-Mecha-
niker, Kfz-Elektriker oder 
Kfz-Mechatroniker arbeiten, 
die eine Zusatzausbildung 
zum „Fachkundigen für Ar-
beiten an HV-eigensicheren 
Systemen“ absolviert haben. 
Das vorliegende Seminar bie-
tet diese Zusatzausbildung 
und berechtigt gleichzeitig, 
andere Mitarbeiter zu unter-
weisen.

Schulungsinhalte wie z.B.
» elektrotechnische Grund-

kenntnisse
 
» Aufbau, Funktion und Wir-

kungsweise von HV-Fahr-
zeugen sowie

 
» allgemeine Sicherheitsregeln
  
wurden mit den zuständigen 
Fachausschüssen der Berufsge-

nossenschaften und den Fahr-
zeugherstellern sowie Impor-
teuren abgestimmt.

Teilnehmervoraussetzungen: 
• Kfz-Mechaniker, Kfz-Elekt-
riker und Kfz-Mechatroniker 
mit Ausbildungsabschluss nach 
1973
  
• Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker bzw. Mechaniker 
für Karosserieinstandhaltungs-
technik mit Ausbildungsab-
schluss nach 2002
  
• Personen mit einer entspre-
chenden Zusatzausbildung als 
Kfz-Techniker bzw. Meister

Das Seminar findet statt am 
Dienstag, 25.09.2012, und Mitt-
woch, 26.09.2012 jeweils in 
der Zeit von 09.00 Uhr bis 
15.30 Uhr

Ort: 
Berufsbildungszentrum  der 
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, Bensberger Straße 
123, 51469 Bergisch Gladbach

Kosten: 
490,00 € zzgl. 19 % MwSt. 
pro Teilnehmer 





Einladung zum Seminar:

Fachberater für energetische
Gebäudesanierung (TÜV)

Mit dem hier angebotenen Lehr-
gang erhalten Sie aktuelle Kennt-
nisse moderner Dämmtechnik 
sowie vorhandener und moder-
ner energieeffi zienter Heizsys-
teme. Sie sind in der Lage, mit 
Planern und Auftraggebern die 
projektspezifi schen Probleme zu 
diskutieren und zu lösen.

Nutzen:
» Als Bauhandwerker oder 

Bauplaner können Sie Ihren 
Kunden in allen relevanten 
Fragen der energetischen 
Gebäudesanierung Rede 
und Antwort stehen. Mit 
Energieberatern, Auftragge-
bern und Planern kommu-
nizieren Sie auf Augenhöhe.

 
» Als Fachberater aus dem 

Baustoffhandel verfügen 
Sie mit der zertifi zierten 
Fachkompetenz im Bereich 
energetische Gebäudesanie-
rung über einen deutlichen 
Wettbewerbsvorteil.

 
» Die Praxisnähe des Semi-

nars – u.a. Ausarbeitung ei-
nes realen Sanierungsvorha-
bens –  sowie die Kenntnis 
der gesetzlichen Vorgaben 
und Haftungsrisiken sichert 
Ihnen die Basis für eine 
qualifi zierte und zukunftssi-
chere Beratertätigkeit.

Inhalt: 
z.B. gesetzliche Grundlagen EnEV 
2009, bauphysikalische Grund-
lagen, verschiedene Dämmsys-
teme und vieles mehr

Zielgruppe:  
Bauhandwerker, Bauplaner, Fach-

berater aus dem Baustoffhan-
del

Abschluss: 
 Die Prüfung wird von der un-
abhängigen Personenzertifi zie-
rungsstelle PersCert TÜV vom 
TÜV Rheinland abgenommen. 
Nach bestandener Prüfung er-
halten Sie ein Zertifi kat der Per-
sonenzertifi zierungsstelle, das 
die Qualifi kation als „Fachbe-
rater energetische Gebäudesa-
nierung (TÜV)“ bescheinigt. 
Damit haben Sie die Möglich-
keit, mit dem TUVdotCOM – 
Signet für Ihre Tätigkeit unter 
www.tuv.com/perscert darge-
stellten Bedingungen zu werben. 

Das Seminar findet statt am 
5. und 6. November 2012, 12. 
November 2012, 21. und 22. 
November 2012 jeweils von 
09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ort: 
Bergisches Energiekompetenz-
zentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 
Lindlar-Remshagen

Kosten: 
1.200,00 € pro Modul und 
Teilnehmer zzgl. 19 % MwSt. 
für Innungsmitglieder inkl. 
Schulungsunterlagen und an-
erkannter Teilnahmebescheini-
gung 220,00 € pro Teilnehmer 
zzgl. 19 % MwSt. Prüfungs-/
Zertifi katsgebühr „Fachbera-
ter energetische Gebäudesanie-
rung (TÜV)

Trainer: 
Erfahrene Fachdozenten der 
TÜV Rheinland GmbH

Einladung zum Seminar:

Fachplaner für
Barrierefreies Bauen (TÜV)

Der barrierefreie Bau oder Um-
bau von Wohnungen oder ande-
ren Gebäuden wird immer mehr 
zur Selbstverständlichkeit. Schät-
zungsweise 30 % aller Menschen 
sind in bestimmten Lebenslagen 
nur eingeschränkt mobil. Sie sind 
auf barrierefreie Wohnungen 
angewiesen. Verschiedene Refe-
renten vermitteln Ihnen praxis-
notwendige Informationen und 
Fertigkeiten, um die Anforde-
rungen des barrierefreien Bauens 
umzusetzen.

Inhalt: 
» Modul 1 (2 Tage) Gesell-

schaftliche Situation, Markt-
potential, Barrierefreies Bauen 
– Planungsgrundlagen, Über-
blick über die gesetzlichen 
Grundlagen und Richtlinien

 
» Modul 2 (2 Tage) Barriere-

freies Bauen – Grundriss und 
Raumgestaltung, Finanzie-
rungsmöglichkeiten Sachkun-
deprüfung 1,5 Stunden

 
» Modul 3 (2 Tage) Barriere-

freies Bauen im Detail, Bäder, 

Küchen, Elektrotechnik, Hei-
zungs-, Lüftungs-  und Kli-
matechnik, Innenausbau Ab-
schlussprüfung ca. 0,5 Tage

Das Seminar findet statt  
Modul 1: 08. und 09. November 
2012, Modul 2: 19. und 20. No-
vember 2012, Modul 3: 07. und 
08. Dezember 2012 jeweils von 
09.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Ort: 
Bergisches Energiekompetenz-
zentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 
Lindlar-Remshagen

Kosten: 460,00 € pro Mo-
dul und Teilnehmer zzgl. 19 % 
MwSt. für Innungsmitglieder 
95,00 € zzgl. 19 % MwSt. Prü-
fungs-/Zertifi katsgebühr „Sach-
kunde“ (Modul 1 + 2) 220,00 
€ zzgl. 19 % MwSt. Prüfungs-/
Zertifi katsgebühr „Koordinator 
barrierefreies Bauen“ (Modul 3)

Trainer:
Erfahrene Fachdozenten der 
TÜV Rheinland GmbH
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Einladung zum Seminar:

Knigge für Azubis – richtiges
Verhalten im Betrieb

Der Einstieg in die Berufswelt 
ist nicht immer ganz einfach. 
Jedoch präsentieren bei jedem 
Kundenkontakt die Mitarbeiter 
und Auszubildenden das Unter-
nehmen. Das positive Auftreten 
der Mitarbeiter und Auszubil-
denden ist ebenso wichtig wie 
die fachliche Qualifi kation. Mit 
dem vorliegenden Seminar soll 
das serviceorientierte Verhalten 
Ihrer Auszubildenden geschult 
werden, da letztlich die Sympa-
thie zum Firmenerfolg beiträgt. 

Zielgruppe: 
Das Beherrschen der Umgangs-
formen ist für alle notwendig, 
die in der Berufswelt zielori-
entiert mit Vorgesetzten, Mit-
arbeitern, Geschäftspartnern 
und Kunden kommunizieren. 
Dieses Seminar richtet sich 
speziell an die Auszubildenden.

Ziele: 
Kennen der wichtigsten Umgangs-
formen unter Berücksichtigung 
bestimmter Arbeitssituationen. 
Anwenden der Grundlagen be-
trieblicher Kommunikation.

Inhalte:
» Umgangsformen und Ver-

haltensweisen im Beruf
 
»  Eigen- und Fremdwahrneh-

mung
 
» Umgang mit Vorgesetzten, 

Kollegen und Kunden

Didaktik/Methode: 
Unterricht, Fallbeispiele, Simu-
lationen des betrieblichen All-
tags, Videokamera

Das Seminar findet statt am 
22. Oktober 2012 oder 23. Ok-
tober 2012 oder 29. November 
2012 jeweils in der Zeit von 
09.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Ort: 
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, Großer Sitzungs-
saal, Altenberger-Dom-Straße 
200, 51467 Bergisch Gladbach

Kosten: 
117,00 € zzgl. 19 % MwSt. für 
Innungsmitglieder

Einladung zum Seminar:

Knigge für Handwerker – 
richtiges Verhalten beim 

Kunden vor Ort
Ihre Kunden beurteilen nicht 
nur die fachliche Ausführung 
der Arbeit. Ihr Unternehmen 
wird auch danach bewertet, 
wie sich Ihre Mitarbeiter ver-
halten. Überlassen Sie das Ver-
halten Ihrer Mitarbeiter daher 
nicht dem Zufall. Durch das 
vorliegende Seminar sollen Sie 
die wichtigsten Umgangsfor-
men unter Berücksichtigung 
bestimmter Arbeitssituationen 
kennenlernen. 

Dabei werden Sie
informiert über 
» Umgangsformen und Ver-

haltensweisen im Beruf
 
» Eigen- und Fremdwahrneh-

mung
 
» Umgang mit Vorgesetzten, 

Kollegen und Kunden

Zielgruppe:
Das Beherrschen der Umgangs-
formen ist für alle notwendig, 
die in der Berufswelt zielorien-
tiert mit Vorgesetzten, Mitar-
beitern, Geschäftspartnern und 
Kunden kommunizieren möch-
ten, Handwerker.

Das Seminar findet statt am 
24. Oktober 2012 oder 20. No-
vember 2012 oder 06. Dezem-
ber 2012 jeweils in der Zeit von 
09.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Ort: 
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, Großer Sitzungs-
saal, Altenberger-Dom-Straße 
200, 51467 Bergisch Gladbach

Kosten: 
240,00 € zzgl. 19 % MwSt. für 
Innungsmitglieder
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» TL teileland Waldbröl GmbH
 Waldbröl, Kraftfahrzeuginnung
» Torsten Korte
 Wipperfürth, Maler- und Lackiererinnung
» Nexhat Pervetica
 Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung
» domosan GmbH
 Leverkusen, Tischlerinnung
» Milena Saric
 Leverkusen, Friseurinnung
» Karsten Lender
 Marienheide, Kraftfahrzeuginnung
» Elena Vlachos
 Kürten, Friseurinnung
» Patrick Schmidt
 Kürten, Maler- und Lackiererinnung
» Objektplanung Bieselt e.K.
 Leverkusen, Tischlerinnung
» Michael Zakel
 Rösrath, Tischlerinnung
» Budde Truck Service UG
 Radevormwald, Kraftfahrzeuginnung
» Sven Rhode
 Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung

» Udo vom Hagen
 Wermelskirchen , Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Fliesen Baltes GmbH & Co. KG 
 Gummersbach, Baugewerksinnung
» Markus Wilms
 Bergisch Gladbach,  Maler- und Lackiererinnung
» Mike Sieper
 Radevormwald, Dachdeckerinnung
» RD Elektrotechnik GmbH
 Leverkusen, Elektroinnung
» Heinz Werner
 Engelskirchen, Baugewerksinnung
» Thomas Klaßen
 Leichlingen, Innung für Metalltechnik
» Metallbau Voß GbR Dieter und Marcel Voß 
 Wipperfürth, Innung für Metalltechnik
» Rüdiger Michalke
 Wermelskirchen, Baugewerksinnung
» Michael Seibt
 Morsbach, Innung für Metalltechnik
» Semsettin Günes
 Odenthal, Elektroinnung

Neue Innungsmitglieder
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» Günter Gries 03.08.2012 90 Jahre
 Ehrenobermeister der Innung für
 Raumausstatter und Bekleidungshandwerke
  
» Hans-Gert Höffken 11.08.2012 55 Jahre
 stellv. Obermeister der Innung für
 Raumausstatter und Bekleidungshandwerke
  
» Theo Busch 21.08.2012 75 Jahre
 Ehrenobermeister der Baugewerksinnung
     
» Rüdiger Stroh 21.08.2012 40 Jahre
 Vorstandsmitglied der Friseurinnung
  
» Hermann-Josef Müller 26.08.2012 75 Jahre
 Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
 (Fachgruppenleiter: Zimmerer)
  

» Hans-Josef Kierspel 16.09.2012 55 Jahre
 Vorstandsmitglied der Elektroinnung
    
» Rainer Simon 16.09.2012 55 Jahre
 Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
  
» Josef Bedürftig 23.09.2012 80 Jahre
 ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung
  
» Irmgard Engstenberg 27.09.2012 60 Jahre
 Lehrlingswartin der Innung für Raumausstatter und
 Bekleidungshandwerke
  
» Hans Peter Heiberg 29.09.2012 75 Jahre
 ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

Namen + Nachrichten

» Irene Hilgers 27.11.2011
 Odenthal, Bäckerinnung
     
» Paul Faßbender 1.2.2012
 Reichshof, Innung für Metalltechnik
» Kurt Eulenhöfer 3.4.2012
 Gummersbach, Dachdeckerinnung
  
» Heinz Töpler 29.6.2012
 Reichshof, Elektroinnung

25 Jahre
» Petra Vicari 3.8.2012
 Leichlingen, Friseurinnung
  
» Klaus-Jürgen Willach 29.9.2012
 Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung

40 Jahre
» Ursula Mende 1.8.2012
 Haarstudio Andrea e.K., Inh. Andrea Marchan Aguilar,
 Leverkusen, Friseurinnung

25 Jahre
» Norbert Hoferichter 6.7.2012
 Gebr. Gieraths GmbH,
 Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
  
» Arno Hebbinghaus 28.7.2012
 Gudrun Löffl er, 
 Wermelskirchen, Kraftfahrzeuginnung
  
» Thorsten Fetten 1.8.2012
 Auto-Schumacher GmbH,
 Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung
  
» Fred Wenzel 28.9.2012
 RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG,
 Leverkusen, Elektroinnung

Runde Geburtstage

Betriebsjubiläen

ArbeitnehmerjubiläenGoldene Meisterbriefe
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zum Ehrenmitglied der Tischler-Innung 
ernannt. 

Wir gratulieren beiden Herren zu die-
ser Auszeichnung.  

ser Zeit 17 Auszubildende ausgebildet. 
Er gehörte dem Vorstand der Tischler-
Innung für den Oberbergischen Kreis in 
der Zeit von 1978 bis 1996 an und wurde 
aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

Am 8.12.1961 legte Herr Her-
mann Schwarzer, Bergisch Glad-
bach, die Meisterprüfung im 

Tischlerhandwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Handwerkskam-
mer zu Köln ab. Ebenfalls legte Herr Ste-
fan Koch, Morsbach, am 3.5.1962 die 
Meisterprüfung im Tischlerhandwerk vor 
dem Meisterprüfungs-ausschuss bei der 
Handwerkskammer Reutlingen ab. 

Daher wurde beiden Herren im Rah-
men der Lossprechungsfeier der Tisch-
lerinnung Bergisches Land bei der Fir-
ma Holz Richter GmbH, in Lindlar, 
durch Herrn Obermeister Achim Cul-
mann und Kreishandwerksmeister Bert 
Emundts sowie Hauptgeschäftsführer 
Neu nachträglich der Goldene Meister-
brief überreicht.  

Herr Schwarzer war von 1971 bis 2001 
selbständig. Herr Stefan Koch war von 
1967 bis 1996 selbständig und hat in die-

Goldene Meisterbriefe 

NACHRUF
Am 10. Juli 2012 verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin

Frau Margrit Balthazar 
Frau Balthazar begann am 1.4.1959 ihre Lehrzeit, die sie am 31.3.1961 beendete. Vom 1.4.1961 bis zum 
31.12.2003 war sie zunächst bei der Kreishandwerkerschaft Rhein-Wupper/Leverkusen und dann bei der 

Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen im Bereich der Buchhaltung tätig.

Ihr Tod hat uns alle erschüttert. Wir trauern um sie und werden ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 
Ihrem Mann, Ihren Kindern und Enkeln gilt unser tiefes Mitgefühl.

Vorstand, Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Heinz Gerd Neu
Hauptgeschäftsführer



Goldener Meisterbrief für Klaus Rust

Am 10.3.1962 legte Herr Klaus 
Rust, Bergneustadt, die Meister-
prüfung im Maler- und Lackie-

rerhandwerk vor dem Meisterprüfungs-
ausschuss bei der Handwerkskammer 
Ostwestfalen-Lippe ab.

Daher wurde Herrn Rust im Rahmen der 
Lossprechungsfeier der Maler- und Lackie-
rerinnung Bergisches Land im Überbetrieb-
lichen Ausbildungszentrum in Burscheid, 
nachträglich der Goldene Meisterbrief über-
reicht. Herr Rust war in der Zeit von 1962 
bis 2006 mit einem Maler- und Lackiererbe-
trieb in Bergneustadt selbständig. In dieser 
Zeit konnten 12 Auszubildende im Betrieb 
ausgebildet werden.  

Die Überreichung wurde von Herrn 
stellv. Kreishandwerksmeister Gerhard 
Reimann und Herrn Obermeister Willi 
Reitz vorgenommen. 

Wir gratulieren Herrn Rust recht herz-
lich zu dieser Auszeichnung.  

Goldener Meisterbrief für Theodor Heimann
Am 25.1.1961 legte Herr Theodor 

Heimann, Leverkusen, die Meis-
terprüfung im Schmiedehand-

werk vor dem Meisterprüfungsausschuss 
bei der Handwerkskammer zu Köln ab. 

Im Rahmen einer Zusammenkunft der 
Innungsmitglieder der Innung für Metall-
technik wurde daher Herrn Heimann von 
Herrn Obermeister Dieter Eiberg und stellv. 
Hauptgeschäftsführer  Marcus Otto nach-
träglich der Goldene Meisterbrief überreicht.  

Der Betrieb Heimann konnte eben-
falls bereits auf sein 75jähriges Jubiläum 
zurückblicken, auch diese Urkunde wurde 
nun feierlich überreicht.

Wir gratulieren Herrn Heimann zu 
diesen Auszeichnungen.  
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Am 4.4.1962 legte Herr Ernst 
Albrecht, Reichshof, die Meis-
terprüfung im Maler- und La-

ckiererhandwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade ab.

Daher wurde Herrn Albrecht im 

Rahmen des 50jährigen Bestehens der 
Firma Ernst Albrecht Inh. Christoph 
Köster, Landwehrstr. 5, 51580 Reichs-
hof, durch Herrn stellv. Kreishand-
werksmeister Gerhard Reimann und 
Herrn Hauptgeschäftsführer Heinz 
Gerd Neu der „Goldene Meisterbrief“ 
überreicht.

Nach Abschluss seiner Meisterprüfung 
war Herr Albrecht von 1962 bis 1998 
selbständig. Es wurden in dieser Zeit 6 
Auszubildende ausgebildet. Herr Albrecht 
hat anschließend seinen Betrieb an seinen 
Schwiegersohn, Herrn Christoph Köster, 
abgegeben, der diesen bis heute weiter-
führt.  

Goldener Meisterbrief für Ernst Albrecht
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Lossprechungsfeier der Tischlerinnung

Am 28.6.2012 fand in den Räum-
lichkeiten der Firma Holz Rich-
ter GmbH die Lossprechung von 

51 Lehrlingen der Tischlerinnung Bergi-
sches Land statt. Die gut besuchte Ver-
anstaltung wurde durch die Begrüßungs-
rede von Herrn Obermeister Culmann 
eröffnet, der die Anwesenden im Na-
men der Tischlerinnung begrüßte. Wei-
tere Redner an diesem Abend waren der 
Kreishandwerksmeister Herr Emundts, 
der stellv. Bürgermeister der Stadt Lind-
lar Herr Kümper und die Schuldirektorin 
Frau Neu von dem Berufskolleg Bergisch 
Gladbach. Alle Redner und die Rednerin 
gingen auf die anwesenden Junggesellin-

nen und Junggesellen ein und würdigten 
noch einmal die in der Ausbildung und 
bei der Prüfung gezeigten Leistungen. 
Die Auszubildenden hatten die Mög-
lichkeit, ihre Gesellenstücke am Veran-
staltungsort auszustellen, wovon viele 
auch Gebrauch machten. Nach der fei-
erlichen Übergabe der Gesellenbriefe 
wurden die besonderen Leistungsträger 
geehrt. In diesem Jahr erhielt der Auszu-
bildende Tobias Thomas aus Leverkusen, 
Ausbildungsbetrieb Haeger Wohnkultur 
GmbH, die Auszeichnung mit einer Ur-
kunde als Jahresbester und gleichzeitig 
auch eine Ehrung für seinen 1. Platz im 
Wettbewerb „Die gute Form“. Ebenfalls 

geehrt wurden Herr Daniel Sauer aus Le-
verkusen, Ausbildungsbetrieb Tilo Sauer, 
für seinen 2. Platz im Wettbewerb „Die 
gute Form“, sowie Herr Sebastian Brück 
aus Bergisch Gladbach, Ausbildungsbe-
trieb Schreinerei Langen, Inh. Dietmar 
Langen, für seinen 3. Platz im Wettbe-
werb „Die gute Form“. 

Nach Abschluss des offi ziellen Teils wur-
de der Abend noch in einer angenehmen 
Atmosphäre gemeinsam verbracht. Insge-
samt war dies wieder eine sehr gelungene 
Veranstaltung, die durch den Gastgeber, 
die Firma Holz Richter GmbH umfang-
reich unterstützt wurde.  



Lossprechungsfeier der Friseurinnung

Es war ein Versuch und der Versuch 
hat geklappt. Die Friseurinnung 
Bergisches Land feierte ihre Los-

sprechungsfeier im Bergischen Energieko-
mpetenzzentrum in Engelskirchen-Lindlar. 

„Sie haben den schönsten Beruf der 
Welt“, sagte der stellv. Obermeister Udo 
Landsberg in seiner Festrede im Energie-
kompetenzzentrum in Lindlar-Remsha-
gen. 96 junge Friseure konnten während 
der Lossprechungsfeier ihren Gesellenbrief 
und das Prüfungszeugnis entgegen nehmen. 
Mode zu verkaufen sei ein Beruf für Trend-

setter hieß es. „Gehst Du nicht mit der Zeit, 
dann gehst Du mit der Zeit“, so Landsberg 
weiter. Immerhin seien die Haare das größte 
Wachstum, das der Mensch im Leben habe, 
meinte er mit einem Augenzwinkern. Der 
stellv. Landrat, Prof. Dr. Friedrich Wilke, 
gratulierte in seiner Ansprache den 96 neu-
en Friseuren, die nach drei arbeitsreichen 
Jahren nun einen Meilenstein in ihrer be-
rufl ichen Laufbahn erreicht hätten. Bern-
hild Neu, Direktorin des Berufskollegs in 
Bergisch Gladbach, überbrachte ebenfalls 
die Glückwünsche der Schulen und mein-
te, dass den frisch gebackenen Gesellen nun 

die Freude am Beruf und im Beruf ins Ge-
sicht geschrieben sei. Volker Steffens, In-
nungsobermeister der Friseure, ließ es sich 
dann nicht  nehmen, jedem ehemaligen 
Auszubildenden persönlich das Prüfungs-
zeugnis und den Gesellenbrief zu überrei-
chen. Auch Kreishandwerksmeister Bert 
Emundts wünschte den Jugendlichen für 
den weiteren berufl ichen Werdegang alles 
erdenklich Gute. Eine gelungene Feier mit 
vielen modischen Akzenten, die dann bis in 
die späten Abendstunden ging.

Herzlichen Glückwunsch allen neuen 
Gesellinnen und Gesellen. 
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Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.
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22.08.12, 18.00 Uhr
 Vorstandssitzung  der Innung für Metalltechnik 

26.08.12, 11.00 Uhr
 Lossprechungsfeier der  Bäcker- und Fleischerinnung B e r g i -

scher Löwe, Konrad-Adenauer-Platz, 51465 Bergisch Gladbach 

28.08.12, 19.30 Uhr
 Vorstandssitzung der Friseurinnung  Hotel Stremme, Gum-

mersbach

06.09.12, 18.00 Uhr
 Vorstandssitzung  der Maler- und Lackiererinnung Bergisches 

Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum Leppe), Am 
Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.09.12, 18.00 Uhr
 Vorstandssitzung  der Innung für Sanitär- und Heizungstech-

nik 

21.09.12, 18.00 Uhr
 Lossprechungsfeier  der Dachdeckerinnung Bergisches Ener-

giekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum Leppe), Am Ber-
kebach, 51789 Lindlar-Remshagen

25.10.12, 18.00 Uhr
 Vorstandssitzung  der Maler- und Lackiererinnung 

27.10.12
 Wandertag  der Maler- und Lackiererinnung 

06.11.12, 19.30 Uhr
 Vorstandssitzung der Friseurinnung 

12.11.12, 18.00  Uhr
 Vorstandssitzung der Innung für Sa-

nitär- und Heizungstechnik
 

20.11.12, 17.00 Uhr
 Vorstandssitzung der Baugewerksinnung 

20.11.12, 18.00 Uhr
 Innungsversammlung der  Baugewerksinnung 

21.11.12, 17.30 Uhr
 Innungsversammlung  der Innung für Raumausstatter und Be-

kleidungshandwerke 

22.11.12, 15.00 Uhr
 Innungsversammlung der Bäckerinnung 

26.11.12, 19.30 Uhr
 Innungsversammlung der Friseurinnung
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Termine Erste Hilfe 2012
25.9.12, 8.30 - 16.30  Uhr Erste-Hilfe Auffrischungskurs 

 Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

1.10.12, 8.30 - 16.30 Uhr  Erste-Hilfe Auffrischungskurs 
 Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

4./5.10.2012, 8.30 - 16.30 Uhr  Erste-Hilfe Grundkurs 
 IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach

8./9.10.2012 , 8.30 - 16.30 Uhr Erste-Hilfe Grundkurs 
 Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.10.12, 8.30 - 16.30  Uhr Erste-Hilfe Auffrischungskurs 
 Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 

Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen
29.10.12 , 8.30 - 16.30 Uhr Erste-Hilfe Auffrischungs-

kurs

06.11.12, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung V d i d F i i

12.11.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sa-V d i d I fü S
nitär- und Heizungstechnik

 Bergisches Energiek
Leppe), Am Be

29.10.12 , 8.3
kurs






